
REACH 

1. Dezember 2010
	 –	 Registrierung von
		  o	 Stoffen ≥1000 t/a 
		  o	 CMR-Stoffen ≥1 t/a 
		  o	 umweltgefährlichen Stoffen ≥100 t/a

1. Juni 2013
	 –	 Registrierung von Stoffen ≥100 t/a

1. Juni 2018	
	 –	 Registrierung von Stoffen ≥1 t/a

CLP

1. Dezember 2010		
	 –	 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 	
		  Stoffen nach dem neuen System
	 –	 Meldung ins Einstufungs- und Kennzeichnungs-	
		  verzeichnis 

1. Juni 2015
	 –	 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 	
		  Gemischen nach dem neuen System
   

Wichtige Fristen der
REACH- und CLP-Verordnung

REACH-CLP Helpdesk
Sie haben Fragen – wir antworten

REACH-CLP Helpdesk
Nationale Auskunftsstelle der 
Bundesbehörden

Zwei Verordnungen – eine Auskunftsstelle
eingerichtet bei der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung von Stoffen

CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
von Stoffen und Gemischen

 

 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1–25
D-44149 Dortmund

Ihre Fragen zu REACH oder CLP nehmen wir  
gern telefonisch  von   
zwischen 8.00  und 16.30 Uhr  entgegen.

 Service-Telefon:  0231 9071-2971  (Service-Telefon der BAuA)

 Fax:  0231 9071-2679

 E-Mail:  reach-clp@baua.bund.de

 Internet:  www.reach-clp-helpdesk.de

Weitere Informationen finden Sie auf der Website 
der Europäischen Chemikalienagentur – ECHA 
www.echa.europa.eu  
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Montag bis Freitag

REACH-CLP Helpdesk
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Am 20. Januar 2009 ist die neue EU-Chemikalien-
Verordnung CLP (EG) Nr. 1272/2008 in Kraft getreten
(Classification, Labelling and Packaging)

Diese Verordnung regelt die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen sowie Gemischen 
und bringt die bisherige EU-Gesetzgebung in diesem 
Bereich mit dem GHS -G lobally Harmonised System 
in Einklang.

Die bisherigen Regeln zur Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen (Richtlinie 67/548/EWG)
und Zubereitungen –neu: Gemische– (Richtlinie 1999/
45/EG) werden nach einer Übergangszeit außer Kraft 
gesetzt. 

Ziele der CLP-Verordnung:
–	 Umgang mit gefährlichen Chemikalien sicher 
	 gestal	ten 

–	 freier Warenverkehr innerhalb des europäischen 
	 Binnenmarktes von chemischen Stoffen, 
	 Gemischen und bestimmten Erzeugnissen

–	 weltweite Harmonisierung und Vereinfachung 		
	 des Welthandels im internationalen Chemikalien-
	 handel 

REACH-CLP Helpdesk Angebot

Händler, Transporteure und Endabnehmer erhalten 
weltweit einheitliche Produktinformationen

Unabhängig von ihrer Rolle in der Lieferkette haben 
Hersteller, Importeure, nachgeschaltete Anwender 
oder Händler neue Pflichten.

 

Welche Verpflichtung kann Ihr 
Unternehmen haben?

–	 Meldung in das europäische Einstufungs- und 		
	 Kennzeichnungsverzeichnis:
	 o	 alle unter REACH registrierungspflichtigen 		
		  Stoffe
	 o	 alle als gefährlich eingestuften Stoffe, auch in 		
		  Mengen <1 Tonne pro Jahr

–	 Änderung der Sicherheitsdatenblätter bezüglich 		
	 Einstufung und Kennzeichnung

–	 Änderung des Kennzeichnungsetiketts:
	 o	 neue Gefahrenpiktogramme
	 o	 H-/P-Sätze anstatt R-/S-Sätze 
	 o	 neue Signalwörter: Gefahr/Achtung

CLP ist Tatsach Innovationen durch CLP 

Die nationale Auskunftsstelle ist bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
eingerichtet.
Außerdem stehen die Experten des Umweltbundes-
amtes, des Bundesinstituts für Risikobewertung 
und der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung mit ihrem Fachwissen für Sie bereit.

Zum umfangreichen Informationsangebot des
REACH-CLP Helpdesks gehören:

–	 praktische Hilfestellungen bei der Umstellung 		
	 auf das neue System
–	 ein kostenfreies Informationsangebot 
–	 umfassende Informationen via Internet: 
	 www.reach-clp-helpdesk.de
–	 direkte Beantwortung von Fragen zu REACH 
	 und CLP via E-Mail, Telefon, Fax und Post 
–	 Fachgespräche mit der Industrie 
–	 Erstellung und Veröffentlichung von Informations-
	 materialien (Broschüren, Leitfäden in deutscher 		
	 Übersetzung) 
–	 Durchführung von REACH-CLP Informations-
	 veranstaltungen
–	 Unterstützung von REACH-CLP Veranstal-
	 tungen anderer Organisationen durch BAuA- 
	 Referenten/innen

Falt_REACHclp.indd   2 07.08.2009   09:54:31

e!


